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Stichwort: „A02 - ELAG - 06.11.2020“  
Stellungnahme zur Anhörung im Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen am 6. November 2020 zum Thema „Zweites Gesetz zur Änderung des Ein-
heitslastenabrechnungsgesetzes NRW (2. ELAGÄndG)“ 
 
  
 
Sehr geehrter Herr Präsident,  

 

wir bedanken uns für die Möglichkeit, zu dem Entwurf der Landesregierung für ein Zweites 

Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes Nordrhein-Westfalen Stellung 

nehmen zu können.  

 

Für das Abrechnungsjahr 2019 im Jahr 2021 entfällt aufgrund des vorzeitigen Wegfalls der 

Länderbeteiligung an der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ die von den Kommu-

nen zu entrichtende erhöhte Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 5 GemFinRefG. Dement-

sprechend ist es sachgerecht, für die Abrechnung des Jahres 2019 in 2021 das Einheitslas-

tenabrechnungsgesetz anzupassen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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